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GEMEINDEVERSAMMLUNGEN

Politische Gemeinde Mittwoch, 1. Dezember 2010, 20.00 Uhr
in der reformierten Kirche

Evang.-ref. Kirchgemeinde Sonntag, 5. Dezember 2010, 11.00 Uhr
im Anschluss an den Gottesdienst

Röm.-kath. Kirchgemeinde Sonntag, 28. November 2010, 11.00 Uhr
im Anschluss an den Gottesdienst
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VORANSCHLÄGE  2011

Die folgenden drei Seiten enthalten die Totalzahlen der Voranschläge 2011
und die Vergleichszahlen des Vorjahres sowie die Anträge der Gemeindebe-
hörden.

Wenn Sie sich für die detaillierten Budgets interessieren, können Sie die aus-
führlichen Broschüren der Politischen Gemeinde, der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde und der Römisch-katholischen Kirchgemeinde auf der Finanz-
verwaltung, Gemeindehaus 2, Chüngengass 6, Parterre abholen oder wie folgt
anfordern.
• Telefon: 044 / 787 12 14
• Fax: 044 / 787 12 59
• E-mail: finanzverwaltung@richterswil.ch
• Antwort-Talon am Schluss dieses Heftes

Oder besuchen Sie uns auf  der Internetseite www.richterswil.ch. Im Register
«Verwaltung, Aemter und Dienststellen, Finanzen» ist der Voranschlag der
Politischen Gemeinde abrufbar.

Zusammenfassung und Anträge der Gemeindebehörden

Steuerfüsse

Die Voranschläge 2011 sehen folgende Steueransätze vor:

Politische Gemeinde inkl. Schule 104 % (Vorjahr 104 %)
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 12 % (12 %)
Römisch-katholische Kirchgemeinde 13 % (13 %)
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A. POLITISCHE GEMEINDE Voranschlag Voranschlag 
  2011  2010 
 
Laufende Rechnung 

 Total Aufwand  86'771'800-  83'611'500- 
 Total Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr  48'698'600  49'432'600 
 Aufwandüberschuss  38'073'200-  34'178'900- 
 Steuerertrag Rechnungsjahr: 
 104 % von mutmasslich Fr. 31'500'000  32'760'000 
 (Vorjahr 104 % von Fr. 30'500'000)    31'720'000 
 Aufwandüberschuss zulasten Eigenkapital  5'313'200-  2'458'900- 
 
Investitionsrechnung

 Investitionen ins Verwaltungsvermögen: 
 Total Ausgaben  7'888'000-  8'730'000- 
 Total Einnahmen  1'110'000  1'415'000 
 Nettoinvestition ins Verwaltungsvermögen  6'778'000-  7'315'000- 
 
 Investitionen ins Finanzvermögen: 
 Total Ausgaben  400'000-  2'027'000- 
 Total Einnahmen  0  1'200'000 
 Nettoveränderung Sachwerte Finanzvermö.  400'000-  827'000- 
 
 Total Nettoinvestition VV und FV  7'178'000  8'142'000- 
  
Finanzierung

 Nettoinvestition ins Verwaltungsvermögen  6'778'000-  7'315'000- 
 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  4'576'000  4'708'000 
 Aufwandüberschuss Laufende Rechnung  5'313'200-  2'458'900- 
 Finanzierungsfehlbetrag I  7'515'200-  5'065'900- 
 
Bilanz (mutmassliche Bestände) 
 Eigenkapital Ende Rechn.jahr  26'656'000  31'969'000 
 Nettoverschuldung Ende Rechn.jahr  4'923'000- 

Nettovermögen Ende Vorjahr    2'731'000 
 (Finanzvermögen minus fremde Mittel) 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
1. Der Voranschlag 2011 des Politischen Gemeindegutes wird genehmigt. 
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2011 wird auf 104 Prozent des einfachen Staats-

steuerertrages von mutmasslich Fr. 31'500'000 festgesetzt. 

A. POLITISCHE GEMEINDE
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B. EVANGELISCH-REF. KIRCHGEMEINDE 

B. EVANGELISCH-REF. KIRCHGEMEINDE  Voranschlag Voranschlag 
  2011  2010 
 
Laufende Rechnung 

 Total Aufwand  1'898'800-  1'728'100- 
 Total Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr  416'600  319'700 
 Aufwandüberschuss  1'482'200-  1'408'400- 
 Steuerertrag Rechnungsjahr: 
 12 % von mutmasslich Fr. 11'600'000  1'392'000 
 (Vorjahr 12 % von Fr. 11'500'000)    1'380'000 
 Aufwandüberschuss zulasten Eigenkapital  90'200-  28'400- 
 
 
Investitionsrechnung

 Investitionen ins Verwaltungsvermögen: 
 Total Ausgaben  230'000-  0- 
 Total Einnahmen  0  0 

 Nettoinvestition  230'000-  0- 
 
 
Finanzierung

 Nettoinvestition ins Verwaltungsvermögen  230'000-  0- 
 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  146'000  141'000 
 Ergebnis Laufende Rechnung  90'200-  28'400- 
 Finanzierungsüberschuss    112'600 
 bzw. -fehlbetrag  174'200-   
 
 
Bilanz (mutmassliche Bestände) 
 Eigenkapital Ende Rechnungsjahr  2'183'000  2'273'000 
 Nettovermögen (Finanzvermögen 

   minus Fremdkapital)  872'000  1'046'000 
 
 
Antrag der Ref. Kirchenpflege 
 
1. Der Voranschlag 2011 der Ref. Kirchgemeinde wird genehmigt. 
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2011 wird auf 12 Prozent des einfachen Staats-

steuerertrages von mutmasslich Fr. 11'600'000 festgesetzt. 
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C. RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 

C. RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE  Voranschlag Voranschlag 
  2011  2010 
 
 
Laufende Rechnung 

 Total Aufwand  1'823'000-  1'560'400- 
 Total Ertrag ohne Steuern Rechnungsjahr  283'700  394'100 
 Aufwandüberschuss  1'539'300-  1'166'300- 
 Steuerertrag Rechnungsjahr: 
 13 % von mutmasslich Fr. 9'000'000  1'170'000 
 (Vorjahr 13 % von Fr. 9'000'000)    1'170'000 
 Aufwandüberschuss zulasten Eigenkapital  369'300- 
 bzw. Ertragsüberschuss    3'700 
 
 
Investitionsrechnung

 Investitionen ins Verwaltungsvermögen: 
 Total Ausgaben  0  0 
 Total Einnahmen  0  0 
 Nettoinvestition  0  0 
 
 
Finanzierung
 Nettoinvestition ins Verwaltungsvermögen  0  0 
 Abschreibungen Verwaltungsvermögen  343'000  117'000 
 Ergebnis Laufende Rechnung  369'300-  3'700 
 Finanzierungsfehlbetrag  26'300- 
 bzw. Finanzierungsüberschuss    120'700 
 
 
 
Bilanz (mutmassliche Bestände) 
 Eigenkapital Ende Rechn.jahr  620'000  989'000 
 Nettoverschuldung (Finanzvermögen 

   minus Fremdkapital)  80'000-  54'000- 
 
 
Antrag der Kath. Kirchenpflege 
 
1. Der Voranschlag 2011 der Kath. Kirchgemeinde wird genehmigt. 
2. Der Steuerfuss für das Jahr 2011 wird auf 13 Prozent des einfachen Staats-

steuerertrages von mutmasslich Fr. 9'000'000 festgesetzt. 
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ANTRAG

des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung

betreffend

Gestaltungsplan Neues Gemeindehaus Richterswil

1. Der öffentliche Gestaltungsplan Neues Gemeindehaus Richterswil, beste-
hend aus:
– Situation und Schnitt 1:500 
– Bestimmungen
– Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen wird gestützt 
auf  § 88 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) festgesetzt.

2. Der Baudirektion des Kantons Zürich wird gestützt auf  § 89 PBG beantragt,
den öffentlichen Gestaltungsplan Neues Gemeindehaus Richterswil zu 
genehmigen.

3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, Abänderungen an der Gestaltungsplan-
vorlage in eigener Zuständigkeit vorzuneh men, sofern sie sich als Folge
von Entscheiden im Rechts mittel verfahren oder von Auflagen im Genehmi-
gungs ver fahren als notwendig erweisen. Solche Beschlüsse sind öffentlich
bekannt zu machen.
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Öffentlicher Gestaltungsplan

Neues Gemeindehaus Richterswil

Situation Siegerprojekt «Richard», raumfindung architekten gmbh

Beilage zur Gemeindeversammlung vom 1. Dezember 2010

Die vollständigen Originalakten können bis zur Gemeindever sammlung 
während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten bei der Abteilung Planung,
Bau und Werke, Chüngengass 6, 8805 Richterswil eingesehen werden.
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Inhalt:

2. Das wichtigste in Kürze 10

3. Inhalt öffentlicher Gestaltungsplan neues 
Gemeindehaus 13
A Bestimmungen zum Gestaltungsplan 13
B Situation und Schnitt zum Gestaltungsplan 18
C Bericht zu den nicht berücksichtigten 
Einwendungen 21
1. Einleitung 21
2. Einwendungen 22

D Erläuterungen zum Gestaltungsplan 34

2. Das wichtigste in Kürze

Wieso ein neues Gemeindehaus
In der Gemeinde Richterswil (inkl. Samstagern) ist in den kommenden Jahren
eine Zunahme von heute 11’800 auf  gegen 14’000 Einwohner zu erwarten.
Die Abteilungen der Gemeindeverwaltung umfassen heute total 60 Arbeits-
plätze, wovon sich 45 in den Gemeindehäusern I und II sowie 15 in Aussen-
stellen befinden. Aufgrund des Bevölkerungszuwachses wird davon ausge-
gangen, dass mittelfristig 10 weitere Arbeitsplätze notwendig sind. Der Bedarf
für das Jahr 2020 wird auf  ca. 70 Arbeitsplätze geschätzt. Auf  der Basis
dieser Arbeitsplatzprog nose wurde der künftige Flächenbedarf  der Verwaltung
ermittelt. Ein zusätzlicher Raumbedarf  besteht auch im Zusammenhang mit
zeitgemäss gestalteten Arbeitsplätzen, grosszügigeren Kundenzonen und be-
hindertengerechten Gebäudestrukturen. 

Neues Gemeindehaus mit Drittnutzungen auf 
dem Kerag-Areal bietet sehr viele Chancen
Anhand des ermittelten Flächenbedarfs wurden fünf  Standorte auf  ihr Poten-
zial hin überprüft (vgl. Raumkonzept Gemeindeverwaltung, Benno Weber,
23.12.2007). Die Studie hat gezeigt, dass für die Herausforderungen der 
künftigen Gemeindeverwaltung zwei Standorte favorisiert werden:



11

Das Gemeindehaus II mit einem neuen Annexbau an der Chüngengass 6. In
diesem Fall bleibt die Gemeindeverwal tung dezentralisiert auf  mehrere Stand-
orte verteilt. Es kön nen keine betrieblichen Synergien genutzt werden. Das
Gemeindhaus I kann zudem wegen denkmalpflegerischen Anfor derungen
nicht behindertengerecht und auch nicht kundengerecht umgebaut werden.
Das Kerag-Areal mit einem Neubau an der Zugerstrasse. In diesem Fall wird
die Verwaltung an einem Ort konzentriert und die Gemeindehäuser I und II
werden für andere Nutzungen frei.
In beiden Fällen bleibt die Gas- und Wasserversorgung als funktionelle Einheit
am bisherigen Standort an der Glarnerstrasse 33 bestehen.
Nach eingehenden Abklärungen und Beratungen entschied sich der Gemein-
derat die Herausforderungen der Verwaltung auf  dem Kerag-Areal mit einem
Neubau zu meistern. Im Zentrum der Überlegungen stand ein Neubau mit
Drittnutzungen (Büros, Gewerbeflächen und altersgerechte Wohnungen) mit
einer nahezu verdoppelten baulichen Dichte gegenüber der heutigen Regel-
bauweise. Dieser Ansatz verfolgt das Ziel, neben der Schaffung von zukunfts-
tauglichen Verwaltungsräumen weitere Nutzungen anzubieten, die aus wirt-
schaftlicher Sicht, für einen Investor aber auch für die Gemeinde interessant
sind.

Projektwettbewerb
In der Folge beantragte der Gemeinderat der Gemeindever sammlung vom
9. Juni 2009 einen Kreditantrag für die Durch führung eines Projektwett-
bewerbes.
Die Vorbereitungsarbeiten wurden im Sommer 2009 abge schlossen. Gleich-
zeitig war dies auch der Startschuss für die Bearbeitung des einstufigen offe-
nen Projektwettbewerbes. Die Beurteilung der 73 eingereichten Projekt-
vorschläge, wurde nach 3 Tagen am 26. Januar 2010 abgeschlossen. Das
Projekt «Richard», des Architekturbüros raumfindung architekten GmbH, 
Rapperswil, ging als klarer Sieger hervor. 
Das Siegerprojekt Richard, welches die Grundlage des vor lie gen den Ge-
staltungsplanes bildet, hat die schwierige Aufgabe bravou rös gelöst. Die kom-
petente Wettbewerbsjury fällte ihren Entscheid einstimmig und empfahl 
dem Gemeinderat dieses Projekt weiter zu bearbeiten und zur Ausführung zu
bringen.
Die Projekte wurden am 9. Februar 2010 der Öffentlichkeit und den Medien
vorgestellt. In der Folge wurden auch schon erste Gespräche mit Nutzern 
der Gewerbeflächen geführt. Dabei hat sich die Zürcher Kantonalbank sehr
interessiert gezeigt für den Standort des neuen Gemeindehauses. 
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Gestaltungsplan als logischer nächster Schritt
Schon in der Weisung zum Kreditantrag für den Projektwettbe werb wurde 
unmissverständlich darauf  hingewiesen, dass das neue Gemeindehaus mit
Drittnutzungen den Rahmen der heu tigen Vorschriften der Bau- und Zonen-
ordnung für die Wohn zone mit Gewerbeerleichterung WG3/50 sprengen wird
und die Ausarbeitung eines Gestaltungsplanes notwendig machen wird.
Dementsprechend bildet der vorliegende Gestaltungsplan den nächsten logi-
schen Planungsschritt für das neue Gemeinde haus. 
Das zukünftige Gemein de haus beansprucht folgende Ab weichungen von den
geltenden Vorschriften.
– Vollgeschosszahl (4 statt max. 3)
– Gebäudehöhe (14.00 m bis 17.50 m statt max. 10.50 m)
– Gesamthöhe (14.00 m bis 18.30 m statt max. 15.50 m)
– Gebäudelänge (bis 57.00 m statt max. 40.00 m)
– Strassenabstand (< 6.00 m zu Sunnengartenstrasse)
Der Gestaltungsplan regelt diese Abweichungen und schafft damit die bau-
rechtlichen Voraussetzungen für die Projektierung und den Bau des neuen
Gemeindehauses.

Nächste Schritte
Nach der Festsetzung des öffentlichen Gestaltungsplanes stehen die Projek-
tierung und der Bau des neuen Gemeinde hauses als nächste Meilensteine
an. Beide Schritte werden Kreditanträge bedingen, über die an der Urne 
entschieden wird.
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3. Inhalt öffentlicher Gestaltungsplan neues 
Gemeindehaus

Inhalt A Bestimmungen zum Gestaltungsplan
B Situation und Schnitt zum Gestaltungsplan
C Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen
(Zusammenfassung)

D Erläuterungen zum Gestaltungsplan

A Bestimmungen zum Gestaltungsplan

1.  Zweck

Regelung mehrerer Aspekte
Der öffentliche Gestaltungsplan Neues Gemeindehaus Rich ters wil bezweckt:
– die Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen für den Bau eines neuen
Verwaltungsgebäudes mit Drittnutzungen (Dienstleistungen / Büros / Woh-
nungen);

– die gute Einordnung des Neubaus mit hoher Arbeitsplatz- und Wohnqualität
in die ortsbaulichen und landschaftlichen Gegebenheiten am Rande des
Dorfkerns;

– die Sicherstellung eines zukunftsorientierten, nachhaltigen und energetisch
vorbildlichen Gebäudes;

– die Organisation der Erschliessung und Parkierung.

2.  Allgemeines

Plan und Bestimmungen
1 Der Gestaltungsplan besteht aus dem Plan 1:500 (Situation / Schnitt) sowie
den Bestimmungen.

Geltungsbereich
2 Der Geltungsbereich des Gestaltungsplanes ist im zuge hörigen Plan 1:500
festgehalten. 
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Ergänzendes Recht
3 Wo der Gestaltungsplan nichts anderes bestimmt, ist die je weils gültige
Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Rich ters wil sowie das Planungs-
und Baugesetz des Kantons Zürich samt Verordnungen massgebend.

Richtprojekt
4 Das aus einem Projektwettbewerb hervorgegangene Richt projekt der raum-
findung architekten gmbh (Bericht des Preis gerichts vom 26. Januar 2010)
gilt für die Realisierung als wegleitend.

3.  Zahl, Lage und äussere Abmessungen der Bauten

Grundmasse
1 Im definierten Baufeld gelten folgende Grundmasse:
– Vollgeschosse max. 4
– Untergeschosse, anrechenbar max. 1
– Gebäudehöhe (ok Dachabschluss) max. +440.50 m ü.M.
– Gebäudelänge nicht beschränkt

Zahl
2 Innerhalb des Baufelds ist ein Bauvolumen zulässig. 

Untergeschosse
3 Nicht anrechenbare Untergeschosse dürfen bis an die im Plan be zeich-
nete Begrenzung über das Baufeld hinausragen. Für das anrechenbare
Untergeschoss besteht dieser Spiel raum nur entlang der Sunnengarten-
strasse.

Projektierte Baulinie
4 Die im Plan dargestellte projektierte Baulinie darf  von ober irdischen wie
auch von unterirdischen Bauten nicht überstellt werden.

Abstände
5 Die äusseren Abmessungen des Baufelds definieren die mass gebenden
Grenz- und Strassenabstände. Allfällige Mehr höhen- und Mehrlängen-
zuschläge sind nicht zu beachten.
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4.  Nutzung

Nutzweise
1 Im Baufeld sind öffentliche Nutzungen, nicht störende und mässig störende
Betriebe sowie Wohnungen zulässig.

Nutzungsmass
2 Die zulässige Geschossfläche in den Vollgeschossen und dem anrechen-
baren Untergeschoss beträgt max. 7’000 m2.

Geschossflächen
3 Die Geschossflächen umfassen sämtliche dem Arbeiten, Wohnen oder
sonst dem dauernden Aufenthalt dienenden oder hierfür verwendbaren
Räume in Voll-, Dach- und an rechen baren Unter geschossen unter Ein-
schluss der dazu gehörigen Erschlies sungs flächen und Sanitärräume samt
inneren Trennwänden.

Wohn-, Büro- und Gewerbeanteil
4 Die nach Abzug der Verwaltungsflächen verbleibenden Ge schoss flächen
können für Wohn-, Büro- und gewerbliche Nutzungen beansprucht werden.
Die jeweiligen Nutzungsan teile sind frei wählbar.

5. Gestaltung

Besonders gute Gesamtwirkung
1 Das gesamte Bauvolumen und der Umschwung sind für sich und im Zu -
sammen hang mit der baulichen und landschaft lichen Um gebung so zu ge-
stalten, dass eine besonders gute Gesamt wir kung im Sinne von § 71 PBG
erreicht wird. Diese Anforde rungen gelten auch für Materialien und Farben.

2 Im Kontext zur gebauten Umgebung und zur siedlungs ver träg lichen Ein-
bindung des Volumens sind für die Fas saden gestaltung helle Farbtöne zu
wählen.

Dachform
3 Das Bauvolumen ist mit einem Flachdach auszubilden. Dieses ist zu be-
grünen, soweit es nicht als Terrasse oder Wohn hof  genutzt, zur Nutzung
von erneuerbarer Energie beansprucht oder für die Retention von Meteor-
wasser ver wen det wird.
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Technische Aufbauten
4 Technisch bedingte Dachaufbauten wie Liftüberfahrten, Ka mine, Anlagen
für die Nutzung von Son nen energie udgl. dürfen die maximal zulässige
Kote gemäss Ziffer 3.1 um das zur einwand freien Funktion notwendige
Mass überragen. Solche Anlagen sind wenn immer möglich zusammen -
zu fassen.

Umgebungsgestaltung
5 Die Umgebung, insbesondere der im Plan bezeichnete Frei raumbereich,
ist allge mein zugänglich zu halten und anspre chend sowie aufenthalts-
freundlich zu gestalten. Dazu ge hören die Verwendung von einheimischen
und standortge rechten Bäumen und Pflanzen sowie ein bedürfnisgerechtes
Angebot an Spiel- und Aufenthaltseinrichtungen.

Behindertengerechtes Bauen
6 Sämtliche Bauten und Anlagen sind im Sinne von § 239 PBG behinderten-
gerecht zu planen und auszuführen.

6.  Erschliessung

Zu-/Wegfahrt
1 Die Zu-/Wegfahrt des Baufelds für die unterirdische Parkie rung hat gemäss
Angaben im Plan zwingend über den Knoten Zuger-/Mülibachstrasse zu
erfol gen.

2 Die Einfahrt in die Tiefgarage hat möglichst direkt in das Gebäude zu er-
folgen.

Anlieferung
3 Die Anlieferung kann über den Knoten Zuger-/Mülibach strasse oder über
die Sunnengartenstrasse erfolgen. Erfolgt die Anlieferung über den Knoten
Zuger-/Mülibach strasse, ist im näheren Bereich der bezeichneten Stelle
eine Wende möglichkeit sicher zustellen.

Abstellplätze
4 Es sind maximal 110 Abstellplätze innerhalb des Gestal tungs plan peri meters
zulässig. 75 Parkplätze sind als fixe Parkfelder für Mieter der Gewerbe-,
Büro- und Wohnflächen sowie Ver wal tungs angestellte vorzusehen. Die
restlichen 35 Park plätze können als öffent liche Parkfelder genutzt werden.
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5 Oberirdisch sind maximal 15 Abstellplätze für Polizei, Besu cher und Kunden
an den im Plan mit Anordnungsspielraum bezeichne ten Stellen zu lässig.

Bewirtschaftung
6 Sämtliche Besucher- und Kundenabstellplätze sind zu be wirt schaften. Ent-
lang des Schützenhaus weges sind aus schliess lich Kurzzeit-Parkplätze für
die im Sockelge schoss untergebrachten Nutzungen zulässig.

Veloabstellplätze
7 In der Nähe der Gebäudeeingänge und Treppenhäuser sind eine genügende
Anzahl Veloabstellplätze vorzusehen.

Öffentliches Fusswegnetz
8 Die im Plan mit Richtungspfeilen dargestellten Fusswegver bindungen sind
sicherzustellen und öffentlich zugäng lich zu halten.

Ausbau Zufahrtsweg
9 Für die Sicherstellung der Erschliessung der Parzellen Kat-Nummern 5187,
103, 108 und 1484 ist ein mindestens 3 m breiter Zufahrtsweg gemäss 
Angaben im Plan freizuhalten.

Werkleitungen
10 Die für die Ver- und Entsorgung des Baufelds notwendigen Werkleitungen
sind durch die Gemeinde zu tragen. Die Netz erweiterungen und An schlüsse
sind nach den einschlägigen Vorschriften und Nor menwerken sowie den
Angaben der jeweiligen Werkträger auszuführen.

7. Weitere Bestimmungen

Lärmschutz
1 Im Gestaltungsplangebiet gelten die Immissionsgrenzwerte der Empfind-
lichkeitsstufe III. Mit der Baueingabe ist nachzu weisen, dass die mass-
gebenden Grenzwerte eingehalten werden.

Energie
2 Der Neubau soll in energetischer Hinsicht Vorbildcharakter aufweisen und
hat den Standard von MINERGIE-P® zu erfüllen.
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Hochwasserschutz
3 Der Hochwassersicherheit ist bei der Projektierung im Rah men der ge-
setzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen. Die detaillierten Hochwasser-
schutzmassnahmen sind im Baube willigungsverfahren im Detail aufzuzeigen
und genehmigen zu lassen.

8.  Schlussbestimmungen

Inkrafttreten
Der öffentliche Gestaltungsplan Neues Gemeindehaus Rich ters wil tritt mit
der öffentlichen Bekanntmachung der Genehmi gung durch die kantonale
Baudirektion in Kraft.

B Situation und Schnitt zum Gestaltungsplan

Inhalt 1. Situation
2. Schnitt
3. Legende
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Situation
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Schnitt A - A

Legende
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C Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen

Inhalt 1. Einleitung
2. Einwendungen
2.1 Baugenossenschaft Schönheim, Zürich
2.2 Verena Hänggi, Richterswil
2.3 Martin Palm, Wädenswil
2.4 Gerold Giger, Wollerau

1.  Einleitung

Öffentliche Auflage
Der Gestaltungsplan wurde gemäss § 7 PBG vom 11.6.2010 bis 9.8.2010
während 60 Tagen öffentlich aufgelegt und den nach- und nebengeordneten
Planungsträgern zur Anhörung unterbreitet. Während dieser Frist konn te sich
jedermann zur Planvorlage äussern und Ein wen dungen dagegen vorbringen.

11 Einwendungen
Innert der Auflagefrist gingen von vier Grundeigentümern elf  Einwendungen
sowie einige Anregungen und Fragen ein.

Anhörung
Die Nachbargemeinden Hütten, Schönenberg, Wädenswil und Wollerau sowie
die Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg ha ben die Vorlage ohne Einwen-
dungen zur Kenntnis ge nommen. 

Eingehende Prüfung
Die Planungs- und Baukommission sowie der Gemeinderat ha ben sämtliche
Ein wendungen und Anträge ein gehend geprüft. Soweit sich der Gemeinderat
der Meinung der Ein wen der ganz oder teilweise anschliessen konnte, wurde
dies durch eine ent spre chende Korrektur der Planungs unter lagen berück-
sichtigt.

Bericht zu den nicht be rück sichtigten Einwen dungen
Über die nicht berücksichtigten Einwendungen ist gemäss § 7 PBG ein Bericht
zu erstellen. Dieser Bericht zu den nicht be rück sichtigten Einwendungen ist
an der Gemeinde versamm lung festzusetzen. 
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Vorprüfung
Das ARV hat den Gestaltungsplan auf  seine Angemessenheit, Recht- und
Zweckmässigkeit geprüft und eine Genehmigung in Aussicht gestellt. Es
wurde lediglich ein Ergänzungsantrag im Zusammenhang mit Hochwasser-
schutzmassnahmen gestellt. Dieser wurde in den Gestaltungsplan aufgenom-
men.

2.  Einwendungen

2.1  Baugenossenschaft Schönheim, Zürich

Antrag
Das geplante Gebäude sei ein markanter, grosser und hoher Baukörper und
ein Eingriff  in die feingliedrige Quartierstruktur.
Ein Geschoss weniger (Wohnanteil), würde die Situation für die Liegen schaf-
ten der Baugenossenschaft deutlich verbessern. Der Wohnteil sei damit be-
gründet worden, dass dieser die Ren dite verbessere. Es sei nicht Aufgabe
der Gemeinde, Rendite objekte im gehobenen Bereich zu erstellen.

Beschluss Gemeinderat
Die Einwendung kann nicht berücksichtigt werden.

Begründung
Der Gemeinderat Richterswil ist sich bewusst, dass er eine an spruchsvolle
Bauaufgabe für die Wettbewerbsteilnehmer for mu liert hat und diese eine
grosse Herausforderung für die Pla nungs teams darstellte. Das anspruchsvolle
Programm wurde mit Blick auf  einen haushälterischen Umgang mit wert-
vollem Grund und Boden, die ortsbaulichen Bezüge im Allge meinen und den
Umgang mit der Nachbarschaft im Speziellen sowie auf eine effiziente Energie -
lösung und eine wirtschaftliche Gesamtlösung ausgearbeitet. Die Wettbe-
werbsbeiträge haben gezeigt, dass die Umsetzung des Raumprogramms, in
orts bau lich vertretbare Baukörper, an die obere Grenze gestossen ist, diese
aber nicht überschreitet.
Das Siegerprojekt Richard, welches die Grundlage des vor lie gen den Gestal-
tungsplanes bildet, hat die schwierige Aufgabe bravou rös gelöst. Die kompe-
tente Wettbewerbsjury beurteilte die orts bauliche Einordnung wie folgt: 
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«Das kompakte Volumen situiert sich selbstverständlich in neu an gelegten
Freiräumen als südlicher Abschluss der Fuss gänger zone des Dorfkerns. Die
leichten Einschnürungen der West-, Nord- und Ostfassade mittels Knicken,
brechen das grosse Volumen und ver mitteln gekonnt zu den dörflichen Struk-
turen der Nachbarschaft. Die Süd- und Ostfassade wird dabei zusätzlich bei
den Hauptein gängen durch eine ent stehende Auskragung vom Wetter ge -
schützt.
Die geschickte Setzung des Baukörpers im Spiel mit der Topografie erlaubt
neue, gestaltbare Frei- und Aussenräume, die das neue Gemeindehaus wohl-
tuend in die gebaute Umgebung ein betten. Obwohl alle geforderten Nutzungen
geschickt an ge ord net erfüllt sind, erscheint das 4- bis 5-geschossige Volumen
beinahe bescheiden.»

Das neue Gemeindehaus wird zweifellos ein markantes und stattliches Ge-
bäude werden. Aufgrund seiner konzeptionellen und architektonischen Aus-
prägung wird es sich aber gekonnt in den ortsbaulichen Kontext einfügen.
Dies wurde bereits von der Fachjury im Rahmen des Projektwettbewerbes,
aber auch vom Kanton im Vorprüfungsbericht, attestiert. 
Durch das Weglassen des obersten Wohngeschosses würde der Gesamt-
ausdruck des neuen Gemeindehauses in seinen Proportionen wesentlich
verschlechtert und die ortsbauliche Einbindung geschwächt. Zudem würde
eine wichtige finanzielle Stütze wegbrechen, was das gesamte Projekt in
Frage stel len könnte. Dieses Risiko ist angesichts des akuten Raum mangels
nicht vertretbar. 
Zudem gilt es festzuhalten, dass gegenüber der Sunnengarten strasse die
maximale Gesamthöhe (Summe von Gebäudehöhe und Firsthöhe) des neuen
Gemeindehauses gemäss öffentlich aufgelegtem Gestaltungsplanentwurf
14.00 m betragen darf. Das Wettbewerbsprojekt weist sogar nur 12.50 m Ge-
samt höhe gegenüber dem Niveau der Sunnengartenstrasse auf. Das in der
Zwischenzeit optimierte Wettbewerbsprojekt beansprucht sogar 0.50 m we-
niger Projektierungsspielraum, weshalb die maximal zulässige Höhenkote
von 441.00 m ü.M. auf  maximal 440.50 m ü.M. reduziert wird. 
Demgegenüber dürfte, bei einer Regelbauweise in der heute gültigen Zone
WG3, ein Baukörper eine Gesamthöhe von 15.50 m, bzw. bei einer Hangnei-
gung von mehr als 15° sogar 16.50 m, aufweisen. Somit ergeben sich für die
Grundstücke der Baugenossenschaft keine schlechteren Ver hält nisse als bei
einer Regelbauweise. Im Gegenteil, durch die Be stim mungen des Gestal-
tungsplanes wird die zulässige Ge samt höhe um mindestens 2.00 m reduziert.
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Bei nicht Aus schöpfung des Projektierungsspielraumes kann sich dieses
Mass bis auf  2.50 m erhöhen. 

2.2  Verena Hänggi, Richterswil

Antrag Schattenwurf
Die Bauhöhe sei mit 19.50 m (Gesetz 10.50 m) derart hoch, dass die be-
nachbarte Liegenschaft (Parzelle 103) durch einen star ken und unzumutbaren
Schattenwurf  beeinträchtigt werde. 
Für die Nutzung der Gemeindeverwaltung sei kein so grosses Gebäude nötig.
Das Volumen sei zu verkleinern.

Beschluss Gemeinderat
Die Einwendung kann nicht berücksichtigt werden.

Begründung
In der Zone WG3 dürfen Bauten eine Gebäudehöhe von 10.50 m und eine
Firsthöhe von 5.00 m aufweisen. Die zu lässige Gesamthöhe beträgt somit
bei einer Regelbauweise 15.50 m. 
Das Grundstück der Einwenderin liegt am Schützenhausweg. Gemäss öffentlich
aufgelegtem Gestaltungsplan darf  das neue Gemeindehaus gegenüber dem
Ni veau des Schützenhaus weges im Bereich des Grundstückes der Antrag-
stellerin eine maximal zulässige Gesamt höhe von 18.00 m aufweisen. Im 
Erläuterungsbericht zum Gestaltungsplan wird irrtümlicherweise von einer
Gesamthöhe von bis zu 19.50 m gesprochen. Dies ist falsch und wird berichtigt. 
Das in der Zwischenzeit optimierte Wettbewerbsprojekt bean sprucht sogar
0.50 m weniger Projektierungsspielraum, wes halb die maximal zulässige 
Höhenkote von 441.00 m ü.M. auf  maximal 440.50 m ü.M. reduziert wird. 
Es ist deshalb von diesem maximal zulässigen baurechtlichen Rahmen aus-
zugehen, der beim Schützen hausweg auf Höhe der Ein wenderin einen Neubau
mit einer Ge samthöhe von ca. 17.50 m zulässt. In diesem Mass ist der vom
Gesetzgeber ge for derte Projektie rungs spielraum bereits enthalten. Das opti-
mierte Wettbewerbs projekt verfügt an die ser Lage über eine effektive Ge-
samthöhe von rund 17.00 m und liegt somit nur un wesentlich über dem zu-
lässigen Mass gemäss Regel bauweise. Dementsprechend moderat fällt auch
der Schatten wurf  durch das neue Gemeindehaus auf  dem Grund stück aus.
Für die Be urteilung des Schattenwurfes wurde der zweistündige Dauer -
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schatten an einem mittleren Wintertag (3. November / 8. Feb ruar) aufge-
zeichnet. Dabei hat sich gezeigt, dass die Liegen schaft der Einwenderin ei-
nerseits nur am Nachmittag ab 15.00 Uhr vom Schattenwurf  betroffen ist und
andererseits ein Neu bau nach Regelbauweise mindestens gleichviel Schatten
er zeugen kann. Im Sommer, wenn der Sonnenverlauf  wesentlich höher ver-
läuft, ist der Schattenwurf  ein vernachlässigbares Phänomen.
Die Gemeindeversammlung genehmigte am 9.6.2009 den Kredit für die Durch-
führung des Projektwettbewerbes. Der an gestrebte Nutzungsmix mit Verwal -
tung, Gewerbe und Wohnungen wurde schon damals vom Gemeinderat ge-
genüber der Ge meindeversammlung kommuniziert. In diesem Zusammen hang
wurde vom Gemeinderat auch auf  die wirtschaftlichen Vorteile einer Gemein-
deverwaltung mit Drittnutzungen hingewiesen. Für den Gemeinderat kommt
deshalb eine Reduktion des Raum pro grammes und der damit verbundenen
Änderung des Bau volumens nicht in Frage.

2.3  Martin Palm, Wädenswil

Antrag 1 

Überfahrt
Die Überfahrt des Grundstückes des Antragstellers (Parzelle Kat.Nr. 5187)
zu Gunsten des neuen Gemeindehauses könne so nicht akzeptiert werden.

Beschluss Gemeinderat
Die Einwendung kann teilweise berücksichtigt werden.

Begründung
Der Schützenhausweg dient dem Gemeindegrundstück und den dahinter 
liegenden Grundstücken als Erschliessung und muss entsprechend den Vor-
schriften der Zugangsnormalien und der Verkehrssicherheitsverordnung des
Kantons Zürich ausgebaut werden. Dies bedingt ebenfalls eine Anpassung
des bestehen den Einlenkers. Bisher wurde davon ausgegangen, dass das
Grundstück des Einwenders im Umfang von 10 m2 beansprucht wird. Dies
wurde dem Einwender durch die Ge meinde auch so kommuniziert. Der Ge-
meinderat ist aber gerne bereit, die Ein lenkersituation im Einvernehmen mit
dem Ein wender zu opti mieren und den vorhandenen geringen Spiel raum zu
Gunsten des Antragstellers auszuloten.



26

Es ist an dieser Stelle aber ausdrücklich darauf  hinzuweisen, dass der Land-
erwerb für den Ausbau des Schützenhausweges nicht mit dem Gestaltungs-
plan erfolgt. Wenn der Lander werb freihändig erfolgen kann, wird der Ausbau
im Rahmen eines Bauprojektes geregelt. Falls keine einvernehmliche Lö sung
gefunden werden kann, ist allenfalls ein Quartierplanver fahren für die Regelung
der Erschliessung notwendig.

Antrag 2

Reduktion Gebäudehöhe oder Umzonung
Die Bauhöhe von 19.50 m anstatt max. 10.50 m sei nicht zo nenkonform. Es
werde nur ein Teil der Räume für das Gemein dehaus genutzt. Für ein Ge-
meindehaus allein sei ein Höher bauen nicht nötig. Das Grundstück des 
Antragstellers sei da durch nicht mehr ideal besonnt.
Es sei entweder nicht in der vollen Höhe zu bauen oder das Grundstück des
Antragstellers sei ebenfalls umzuzonen.

Beschluss Gemeinderat
Die Einwendung kann nicht berücksichtigt werden.

Begründung
In der Zone WG3 dürfen Bauten eine Gebäudehöhe von 10.50 m und eine
Firsthöhe von 5.00 m aufweisen. Die zu lässige Gesamthöhe beträgt somit
bei einer Regelbauweise 15.50 m. 
Das Grundstück des Einwenders liegt an der Verzweigung Schützen-
hausweg/Zugerstrasse. Das neu geplante Gemeinde haus weist an dieser
Lage gegenüber dem Niveau des Schüt zenhausweges eine maximal zulässige
Gesamt höhe gemäss öffentlich aufgelegtem Gestaltungsplan von 17.00 m
auf. Im Erläuterungsbericht zum Gestal tungsplan wird irr tüm licherweise von
einer Gesamthöhe von bis zu 19.50 m ge sprochen. Dies ist falsch und wird
berichtigt.
Das in der Zwischenzeit optimierte Wettbewerbsprojekt bean sprucht sogar
0.50 m weniger Projektierungsspielraum, wes halb die maximal zulässige 
Höhenkote von 441.00 m ü.M. auf  maximal 440.50 m ü.M. reduziert wird. 
Es ist deshalb von diesem maximal zulässigen baurechtlichen Rahmen aus-
zugehen, der beim Schützen hausweg auf  Höhe des Grundstücks des Ein -
wenders einen Neubau mit einer Ge samthöhe von ca. 16.50 m zulässt. In
diesem Mass ist der vom Gesetzgeber ge forderte Projektie rungs spielraum
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bereits ent hal ten. Das optimierte Wettbewerbsprojekt verfügt an die ser Lage
effektiv über eine Gesamthöhe von sogar nur 16.00 m und liegt somit nur un -
we sent lich über dem zulässigen Mass gemäss Regelbauweise.
Dementsprechend moderat fällt auch der Schattenwurf  durch das neue Ge-
meindehaus auf  dem Grundstück des Einwenders aus. Für die Be urteilung
des Schattenwurfes wurde der zwei stündige Dauer schatten an einem mittleren
Wintertag (3. No vember / 8. Feb ruar) aufgezeichnet. Dabei hat sich gezeigt,
dass die Liegen schaft des Einwenders einerseits nur am Nach mittag ab 16.00
Uhr marginal vom Schattenwurf  betroffen ist und andererseits ein Neu bau
nach Regelbauweise mindestens gleichviel Schatten er zeugen könnte. Im
Sommer, wenn der Sonnenverlauf  wesentlich höher verläuft, ist der Schat-
tenwurf  ein vernachlässigbares Phänomen. An dieser Stelle sei es er laubt
darauf  hinzuweisen, dass die an der Zugerstrasse gegen überliegende Über-
bauung in der Kernzone mit einer zulässigen Gesamthöhe von 18.40 m einen
wesentlich grösseren Einfluss auf  den Schattenwurf  haben dürfte als das ge-
plante Gemeinde haus.
Die Gemeindeversammlung genehmigte am 9.6.2009 den Kredit für die Durch-
führung des Projektwettbewerbes. Der an gestrebte Nutzungsmix mit Verwal -
tung, Gewerbe und Wohnun gen wurde schon damals vom Gemeinderat ge-
genüber der Ge meindeversammlung kommuniziert. In diesem Zusammen hang
wurde vom Gemeinderat auch auf  die wirtschaftlichen Vorteile einer Gemein-
deverwaltung mit Drittnutzungen hingewiesen. Für den Gemeinderat kommt
deshalb eine Reduktion des Raum programmes nicht in Frage.
Weshalb das Grundstückstück einer anderen Zone zugewiesen werden sollte,
ist im Antrag des Einwenders nicht begründet. Es steht dem Einwender frei,
ebenfalls ein ortsbaulich gutes Pro jekt zu entwickeln und dafür der Gemein-
deversammlung einen Gestaltungsplan zu unterbreiten, falls dies aus bau -
recht licher Sicht erforderlich sein sollte.

Antrag 3

Fuss- und Fahrwegrecht / Anmerkung Grundbuch
Das Fuss- und Fahrwegrecht zu Gunsten von Kat. Nr. 103 sowie die An-
merkung im Grundbuch zu Gunsten der Politi schen Gemeinde seien anzu-
passen.

Beschluss Gemeinderat
Die Einwendung wird berücksichtigt.
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Begründung
Es ist selbstverständlich, dass das Fuss- und Fahrwegrecht und die Anmer-
kung bei Bedarf  zu Lasten der Gemeinde angepasst werden. Allerdings erfolgt
die Anpassung nicht im Rahmen der Festsetzung des Gestaltungsplanes son-
dern zusammen mit der Ausarbeitung des Bauprojektes. 

2.4  Gerold Giger, Wollerau

Antrag 1

Komplette Überarbeitung Gestaltungsplan
Der Gestaltungsplan sei grundsätzlich zu überarbeiten.

Beschluss Gemeinderat
Die Einwendung kann nicht berücksichtigt werden.

Begründung
Wie der Einwender in seiner Eingabe richtig bemerkt, wurden verschiedene
Möglichkeiten bezüglich Standort, Nutzung der bestehenden Gemeindehäuser
und die Möglichkeit, die An for de rungen an eine moderne und zeitgemässe
Gemeinde verwal tung in einem Neubau zu erfüllen, sehr sorgfältig geprüft und
gegeneinander abgewogen. Zudem wurde die Bevölkerung bei erreichen
eines Meilensteines regelmässig informiert. Auch war aufgrund der zugehöri-
gen Machbarkeitsstudien bekannt, dass das anvisierte Raumprogramm ein
grösseres Neubau volumen nach sich ziehen wird. Schliesslich hat der Ge-
meinde rat der Gemeindversammlung vom 9.6.2009 einen Kredit für die Durch-
führung eines Projektwettbewerbes beantragt, wel chem die Versammlung mit
überwiegendem Mehr klar zuge stimmt hat. Der an gestrebte Nutzungsmix mit
Verwal tung, Ge werbe und Wohnun gen wurde schon damals vom Gemeinderat
ge genüber der Ge meindeversammlung transparent kommuni ziert. In diesem
Zusammen hang wurde vom Gemeinderat auch auf die wirtschaftlichen Vorteile
einer Gemeindeverwaltung mit Drittnutzungen hingewiesen. Für den Gemein-
derat kommt des halb eine Reduktion des Raumprogrammes nicht in Frage. 
Der Gemeinderat Richterswil ist sich bewusst, dass er eine an spruchsvolle
Bauaufgabe für die Wettbewerbsteilnehmer for muliert hat und diese eine
grosse Herausforderung für die Pla nungsteams darstellte. Das anspruchsvolle
Programm wurde, mit Blick auf einen haushälterischen Umgang mit wertvollem
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Grund und Boden, die ortsbaulichen Bezüge im Allgemeinen und den Umgang
mit der Nachbarschaft im Speziellen sowie auf  eine effiziente Energie lösung
und eine wirtschaftliche Gesamtlösung, ausgearbeitet. Die Wettbewerbs-
beiträge haben gezeigt, dass die Umsetzung des Raumprogramms in orts -
baulich vertretbaren Baukörpern an die obere Grenze ge stossen ist, diese
aber nicht überschreitet.
Das Siegerprojekt Richard, welches die Grundlage des vor lie gen den Gestal-
tungsplanes bildet, hat die schwierige Aufgabe bravou rös gelöst. Die kompe-
tente Wettbewerbsjury beurteilte die ortsbauliche Einordnung als sehr gut.
Das neue Gemeindehaus wird zweifellos ein markantes und stattliches Ge-
bäude werden. Aufgrund seiner konzeptionellen und architektonischen Aus-
prägung wird es sich aber gekonnt in den ortsbaulichen Kontext einfügen.
Dies wurde bereits von der Fachjury im Rahmen des Projektwettbewerbes
aber auch vom Kanton im Vorprüfungsbericht attestiert.
Für den Gemeinderat ist der vorliegende Gestaltungsplan die logische Kon-
sequenz aufgrund der bisherigen Pla nungs schritte. Wiederum können die
Stimmbürgerinnen und Stimm bürger darüber befinden, ob der nächste Pla-
nungsschritt ein ge lei tet werden soll oder nicht. Bei Annahme des Ge stal -
tungs planes wird dem Souverän eine entsprechende Kreditvorlage für die
Projektierung des neuen Gemeindehauses beantragt. Dieser Schritt reiht sich
nahtlos in den übrigen transparenten Entscheidungsprozess ein.

Antrag 2

Zurückstellung Bauprojekt
Solange keine Lösung für die Nutzung der bestehenden Ver waltungsgebäude
gefunden ist, sei das neue Bauprojekt zu rück zustellen.

Beschluss Gemeinderat
Die Einwendung kann nicht berücksichtigt werden.

Begründung
Bis der Kredit für die Projektierung des Bauprojektes den Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern unterbreitet wird, ist die künftige Verwendung der Gemein-
dehäuser I und II geklärt. 
Die Öffentlichkeit soll über die künftige Verwendung der Ge mein dehäuser
mitbestimmen können. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, ein mehr-
stufiges Mitwirkungsverfahren durchzuführen. Der erste Schritt besteht in
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einer Ideenbörse, an der sich die ganze Bevölkerung und weitere interessierte
Kreise beteiligen können. Dieser Schritt wurde bereits lanciert. Bei An nahme
des Gestaltungsplanes durch die Gemeindeversamm lung werden die Beiträge
der Ideenbörse anfangs nächstes Jahr anlässlich eines Workshops vertieft
und konkretisiert. Anschliessend werden die notwendigen Schritte einge-
leitet.

Antrag 3

Redimensionierung und Verzicht auf Fremdnutzung
Im Pflichtenheft sei aus Mitfinanzierungsgründen von Fremd nutzungen aus-
gegangen worden. Der Bau sei für die echten heutigen und zukünftigen
Bedürf nis se der Gemeindeverwaltung zu redimensionieren. Auf Dritt nutzungen
(Wohnen/Gewerbe) sei grundsätzlich zu verzichten.
Der Neubau grenze an die Kernzone und bilde einen unver träglichen Fremd-
körper, der die Sicht verhindere. Würde der Bau ins Dorfbild passen, wäre
eine Umzonung nicht notwendig.

Beschluss Gemeinderat
Die Einwendung kann nicht berücksichtigt werden.

Begründung
Wie bereits unter Antrag 1 erläutert, hat die Gemeindever sammlung vom
9.6.2009 im vollen Bewusstsein über den beabsichtigten Nutzungsmix mit
Verwaltung, Gewerbe und Wohnungen und den damit verbundenen wirtschaft-
lichen Vor tei len dem Kredit für die Durchführung eines Projektwettbewer bes
zugestimmt. Der Gemeinderat wird auf  keinen Fall ohne anders lautenden
Auftrag von diesem Raumprogramm abwei chen und entsprechende neue
Planungsschritte ohne neuen Beschluss des Souveräns in die Wege leiten.
Die ortsbauliche Einschätzung des Einwenders wird vom Ge meinderat nicht
geteilt. Im Rahmen der Beurteilung der Wett bewerbsbeiträge, hat eine fachlich
ausgewiesene und er fah rene Jury die Beiträge beurteilt und kommt beim Sie-
gerprojekt zu einem klar gegenteiligen Verdikt als der Einwender. Im Jury-
bericht wird das Siegerprojekt bezüglich ortsbaulicher Einord nung wie folgt
gewürdigt:
«Das kompakte Volumen situiert sich selbstverständlich in neu an gelegten
Freiräumen als südlicher Abschluss der Fuss gän gerzone des Dorfkerns. Die
leichten Einschnürungen der West-, Nord- und Ostfassade mittels Knicken,
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brechen das grosse Vo lumen und ver mitteln gekonnt zu den dörflichen Struk-
turen der Nachbarschaft. Die Süd- und Ostfassade wird dabei zusätzlich bei
den Hauptein gängen durch eine ent stehende Auskragung vom Wetter ge -
schützt. Die geschickte Setzung des Baukörpers im Spiel mit der Topografie
erlaubt neue gestaltbare Frei- und Aussenräume, die das neue Ge meindehaus
wohltuend in die gebaute Umgebung einbetten. Obwohl alle geforderten Nutz -
ungen geschickt angeord net erfüllt sind, erscheint das 4- bis 5-geschossige
Volumen beinahe bescheiden.»
Aber auch der Kanton, welcher den Gestaltungsplan vorgeprüft hat, attestiert
dem Projekt gute Noten und hält explizit fest, dass die vorliegende Gestal-
tungsplanung genehmigungsfähig so wie angemessen, rechts- und zweck-
mässig sei. Da der angren zende Dorfkern von Richterswil ein Ortsbild von
kantonaler Bedeutung ist, wurden auch die Aspekte des Hei mat schutzes ge-
prüft. Keines der Fachgremien teilt aber die Bedenken des Einwenders.

Antrag 4

Gebäudehöhe und Schattenwurf
Vor der Abstimmung über die Umzonung sei ein Baugespann aufzustellen,
damit die Gebäudehöhe klar ersichtlich sei.
Der Bau verursache durch die Höhe von 19.50 m und die Ge bäudelänge von
60 m einen übermässigen Schattenwurf. Das Wohnhaus des Antragstellers
liege dadurch im Winterhalbjahr während rund 5½ Monaten praktisch im Dau-
erschatten. Bei einer Gebäudehöhe von 10.5 m nach geltender Bau- und Zo -
nen ordnung würde die Schattendauer nur 3 Monate betragen.

Beschluss Gemeinderat
Die Einwendung kann nicht berücksichtigt werden.

Begründung
Zunächst gilt es die massgebenden Masse richtig zu stellen. Im Erläuterungs-
bericht zum Gestal tungsplan wird irrtümlicherweise von einer Gesamthöhe
von bis zu 19.50 m gesprochen. Dies ist falsch und wird berichtigt.
In der Zone WG3 dürfen Bauten eine Gebäudehöhe von 10.50 m und eine
Firsthöhe von 5.00 m aufweisen. Die zu läs sige Gesamthöhe beträgt somit
bei einer Regelbauweise 15.50 m. Schliesslich ist für die Beurteilung des
Schattenwurfes die grösste Höhe eines Gebäudes massgebend, weshalb
von der Gesamthöhe auszugehen ist.
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Das in der Zwischenzeit optimierte Wettbewerbsprojekt bean sprucht 0.50 m
weniger Projektierungsspielraum, wes halb die maximal zulässige Höhenkote
von 441.00 m ü.M. auf  maximal 440.50 m ü.M. reduziert wird. 
Es ist deshalb von diesem maximal zulässigen baurechtlichen Rahmen aus-
zugehen, der beim Schützen hausweg auf  Höhe des Grundstücks des Ein -
wenders bei der nordöstlichen Ge bäudeecke eines Neubaus eine maximale
Ge samthöhe von ca. 18.30 m zulässt. In diesem Mass ist der vom Gesetzgeber
ge forderte Projektie rungs spielraum bereits ent hal ten. Das optimierte Wett-
bewerbsprojekt verfügt an die ser Lage effektiv über eine Gesamthöhe von
sogar nur ca. 17.00 m und liegt somit rund 1.50 m über dem zulässigen Mass
gemäss Regel bauweise. 
Dementsprechend moderat fällt auch der Schattenwurf  durch das neue Ge-
meindehaus auf  dem Grund stück des Einwenders aus. Für die Be urteilung
des Schattenwurfes wurde der zwei stündige Dauer schatten an ei nem mittleren
Wintertag (3. November / 8. Feb ruar) aufge zeichnet. Dabei hat sich gezeigt,
dass das bestehende Wohn haus zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr teilweise
oder ganz vom Schattenwurf  betroffen ist. Als Vergleich dazu wurde ein
fiktiver Neu bau nach Regel bau weise aufgezeichnet. Dabei hat sich gezeigt,
dass ein Neubau nach Regelbauweise min des tens gleichviel Schatten er-
zeugen kann, weshalb die Be ur tei lung des Schattenwurfes als verhältnis-
mässig eingestuft wird. Im Sommer, wenn der Son nenverlauf  wesentlich 
hö her verläuft, ist der Schattenwurf  ein vernachlässigbares Phänomen.

Antrag 5

Erschliessung für Lastwagen
Die Zu- und Wegfahrt von grösseren Lastwagen müsse bereits vor der Um-
zonung klar geregelt sein.

Beschluss Gemeinderat
Die Einwendung kann nicht berücksichtigt werden.

Begründung
Die Erschliessung des Grundstückes erfolgt überwiegend auf dem Grundstück
der Gemeinde. Lediglich im Einlenkerbereich wird voraussichtlich eine kleine
Fläche vom Grundstück Palm beansprucht. Mit dem geplanten Ausbau des
Schützenhaus weges wird die Liegenschaft des Einwenders, wie auch die 
übrigen Anstösser im Nahbereich des Gestaltungsplanes hin reichend im



33

Sinne des Planungs- und Baugesetzes des Kan tons Zürich erschlossen, was
einen klaren Vorteil für das Grund stück des Einwenders darstellt. Massgebend
für die Dimen sionierung des Zuganges sind die einschlägigen Vor schriften
der Zugangsnormalien und der Verkehrs sicherheits verordnung. 
Wenn der Gestaltungsplan durch die Gemeindeversammlung angenommen
wird, beabsichtigt der Gemeinderat ein ent sprechendes Bauprojekt in Auftrag
zu geben. Sollte im Rahmen dieses Projektes kein freihändiger Landerwerb
oder keine Zustimmung der Anstösser zum Projekt erzielt werden, wird der
Gemeinderat die Durchführung eines Quartierplanes prüfen um die Erschlies-
sung zu regeln.

Antrag 6

Berücksichtigung Anliegen Nachbarn
Die Anliegen der Nachbarschaft seien beim Neubau besser zu berücksichti-
gen.

Beschluss Gemeinderat
Die Einwendung kann nicht berücksichtigt werden.

Begründung
Das Siegerprojekt Richard, welches die Grundlage für den vor liegenden Ge-
staltungsplan bildet, erfüllt aus öffentlicher Sicht alle gestellten Anforderungen
optimal. 
Aber auch die privaten Anliegen wurden durch die Setzung des Baukörpers,
die Höhen entwicklung, den architektonischen Aus druck, die Umge bungs -
gestaltung und die für die Nachbar schaft schonungsvolle Erschliessung an-
gemessen berück sichtigt. Der Gemeinderat ist gerne bereit, in einem konstruk -
tiven Dialog gewisse Details mit der Nachbarschaft noch zu optimieren. Eine
grundsätzliche Abwendung vom Siegerprojekt wie z.B. der Verzicht auf  ein
ganzes Geschoss kommt aber für den Ge mein de rat nicht in Frage.
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0.  Zusammenfassung für den eiligen Leser

Projektwettbewerb
Die Gemeinde Richterswil hat im Jahr 2009/2010 auf  dem KERAG-Areal ein
Projektwettbewerb für ein neues Gemeinde haus mit Dritt nutzungen (Gewerbe-
/ Büroräumlichkeiten, Woh nungen) durchgeführt. Aus dem Wettbewerb ging
mit dem Pro jekt «Richard» des Büros «raumfindung architekten gmbh» aus
Rapper swil eine städtebaulich überzeugende Lösung als Sieger hervor.

Öffentlicher Gestaltungsplan
Das KERAG-Areal befindet sich in der dreigeschossigen Wohn zone mit Ge-
werbeerleichterung WG3/50. Diese Zone ist für das zukünf tige Gemeindehaus
bezüglich Baumasse und Gebäude höhe zu einschränkend und eine Umzo-
nung in eine Zone für öffent liche Bauten ist aufgrund der geplanten Wohn -
nutzung nicht möglich.
Auf  der Basis des Siegerprojekts ist deshalb ein öffentlicher Ge staltungsplan
erarbeitet worden, der die planungs- und bau rechtl ichen Voraus set zungen
für die Rea li sierung des vor liegenden Projektentwurfs schafft.

Besonders gute Gesamtwirkung
Es ist nicht nur eine befriedigende, sondern eine besonders gute Gesamtwir-
kung im Sinne von § 71 PBG gefordert. Dies ent spricht den Anforderungen
an das Bauen in unmittelbarer Nähe zur Kern zone, aber auch dem Anspruch
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der Gemeinde, Bauten und Anlagen mit Nutzungen von öffentlichem Interesse
überdurchschnittlich gut zu gestalten.
Zur Vereinfachung des Vollzugs gilt als Beurteilungs standard das Richtprojekt.
Allfällige Verbess erungen sind zu unter stüt zen, Verschlechterun gen hingegen
abzulehnen.

Vorraussetzungen geschaffen
Mit dem öffentlichen Gestaltungsplan werden die Vorausset zungen für den
Bau eines zukunftsweisenden Gemeinde hauses mit Dritt nutzungen geschaf-
fen. Mit den beabsichtigten Mass nah men wird der Abschluss des Dorfzentrums
ortsbaulich akzen tuiert und die Identität gestärkt. Das Mikroklima wird mit
den Baum pflanzungen und der Pflicht, Flachdächer zu be grünen, verbessert.
Dem Gebot der nachhaltigen Bauweise und Energielösung wird mit dem 
Minergie-P®-Standard Rechnung getragen.

Gestaltungsplan zweckmässig
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der vorliegende öffent liche Gestaltungs-
plan Neues Gemeindehaus Richterswil ange messen und zweckmässig ist,
die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und den öffentlichen wie privaten An-
liegen gleicher massen entspricht.

1.  Ausgangslage

Projektwettbewerb neues Gemeindehaus
Die Gemeinde Richterswil hat im Jahr 2009/2010 auf  dem KERAG-Areal ein
Projektwettbewerb für ein neues Gemeinde haus mit Dritt nutzungen (Gewerbe-
/ Büroräumlichkeiten, Woh nungen) durchgeführt. Aus dem Wettbewerb ging
mit dem Pro jekt «Richard» des Büros «raumfindung architekten gmbh» aus
Rapper swil eine städtebaulich überzeugende Lösung als Sieger hervor.
Das kompakte 4- bis 5-geschossige Volumen situiert sich selbst verständlich
in neu angelegten Freiräumen als südlicher Ab schluss des Dorfkerns. Die fei-
nen Knicke in den Fassaden bre chen das gross massstäbliche Volumen und
vermitteln zum dörf lichen Kontext.
Im Sockelgeschoss des Neubaus sind publikumsorientierte Dritt nutzungen
untergebracht. Die Verwaltung befindet sich mit einem repräsentativen Haupt-
zugang ab der Zugerstrasse im Erd geschoss und 1. Obergeschoss. Darüber
befindet sich ein Geschoss mit Büroflächen für Drittnutzer und als verwal -
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tungs interne Raumreserven. Der Abschluss bildet ein Wohnge schoss mit 10
Wohnungen und innenliegendem Dachgarten.

KERAG-Areal
Das KERAG-Areal befindet sich in der dreigeschossigen Wohn zone mit Ge-
werbeerleichterung. Diese Zone ist für das zukünf tige Gemeindehaus bezüg-
lich Baumasse und Gebäude höhe zu einschränkend und eine Umzonung in
eine Zone für öffent liche Bauten ist aufgrund der geplanten Wohn nutzung
nicht möglich.
Auf  der Basis des Siegerprojekts ist deshalb ein öffentlicher Ge staltungsplan
zu erarbeiten, der die planungs- und bau rechtl ichen Voraus set zungen für die
Rea li sierung des vor liegenden Projektentwurfs schafft.

2.  Ziele 

Die wichtigsten Ziele für den Öffentlichen Gestaltungsplan Neues Gemeinde-
haus Richterswil sind in den folgenden Leit sätzen umschrieben:

Grundsätze
– Der Gestaltungsplan soll auf  der Basis des aus dem Pro jekt wettbewerb
hervorgegangenen Projektes des Büros raumfindung architekten gmbh die
baurechtlichen Voraus setzungen für ein attraktives Gemeindehaus schaffen. 

– Einer nachhaltigen Energielösung, einer behindertenge rechten Ausgestal-
tung sowie einer überdurchschnittlich guten Gestaltung des Neubaus ist
grosse Beachtung zu schenken.

– Das neue zukunftsorientierte Gemeindehaus soll mit einer ansprechenden
Ausstrahlung zu einer Aufwertung und Be reicherung des öffentlichen Rau-
mes im Dorfkern beitragen.

Erschliessung
– Die Hauptzufahrt hat zwingend über den Knoten Zuger-/ Mülibachstrasse
zu erfolgen. Dieser soll ausgebaut werden, ein Vorprojekt liegt jedoch noch
nicht vor. Der Raum für einen Kreisel soll offen gehalten werden.

– Die Zufahrt zu oberirdischen Besucherparkplätzen kann über diesen Knoten
oder über die Sunnengarten strasse erfolgen.

– Die Tiefgarage unter dem Gemeindehaus soll auch den Bedarf  an öffentli-
chen Parkplätzen abdecken.
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– Die Fusswegverbindung über den östlich des Areals verlau fenden Schüt-
zenhausweg ist beizubehalten und für die Sicherstellung der Erschliessung
der angrenzenden Par zellen entsprechend auszubauen.

Bebauung
– Der im Gestaltungsplan definierte Baubereich soll einen angemessenen
Spiel raum für allfällige Projektänderungen enthalten.

– Die Struktur der baulichen Umgebung soll in der Körnung aufgenommen
und die zulässige Höhenlage der Gebäude auf  die angrenzenden Zonen
ausgerichtet werden.

Nutzung
– Das Sockelgeschoss soll schwergewichtig publikumsorien tierten Drittnut -
zungen dienen. Das Erdgeschoss und die Obergeschosse sollen der Ver-
waltung sowie Büro- und Wohn nutzungen dienen.

– Das neue Gemeindehaus soll so konzipiert sein, dass ein allfälliger späterer
zusätzlicher Raumbedarf  seitens der Ver waltung über das Bürogeschoss
gedeckt werden kann.

3.  Wettbewerbsergebnis als Basis für den Gestaltungsplan

Richtprojekt
Das aus einem Projektwettbewerb hervorgegangene Projekt der raumfindung
architekten gmbh (Bericht des Preisgerichts vom 26.1.2010) dient als Basis
für den Gestaltungsplan. Daher ist es mit seiner Konzeption für die Realisierung
wegleitend. Im Rahmen der Gestaltungsplan-Bestimmungen sind Projektände -
rungen möglich.
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Erdgeschoss & Umgebung des Richtprojekts

Modellfoto des Richtprojekts
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4.  Erläuterungen zu den wichtigsten Festlegungen 
des Gestaltungsplanes

Ergänzendes Recht
Der Gestaltungsplan weicht von der gültigen Bau- und Zonen ordnung der
Gemeinde Richterswil ab. Das zukünftige Gemein de haus beansprucht ver-
schiedene Abweichungen von den geltenden Vorschriften.
– Vollgeschosszahl (4 statt max. 3)
– Gebäudehöhe (14.00 m bis 17.50 m statt max. 10.50 m)
– Gesamthöhe (14.00 m bis 18.30 m statt max. 15.50 m)
– Gebäudelänge (bis 57.00 m statt max. 40.00 m)
Strassenabstand (< 6.00 m zu Sunnengartenstrasse)
Als Folge dieser Abweichungen ist auch die Ausnützungsziffer wesentlich hö-
her als bei einer Regelüberbauung (ca. 215% statt max. 60%).

Beschluss durch Gemeinde versammlung erforderlich
Infolge dieser Abweichungen muss der Gestaltungsplan der Ge meinde-
versammlung unterbreitet werden. Da im Hinblick auf  die zahlreichen öffent-
lichen Interessen (Nähe zum Dorfzen trum, öffentliche Nutzung, Parkie rung)
ein öffentlicher Ge stal tungsplan aufgestellt werden soll, bedarf  dies ohnehin
der Beschlussfassung durch die Ge meindeversammlung.

Zahl der Bauten
Das Gemeindehaus mit Drittnutzungen ist in einem Baukörper zu konzipieren.

Längen und Abstände
Das Bauvolumen, welches sich vollständig innerhalb des defi nierten Baufelds
befindet, muss gegenüber Drittgrundstücken sowie zu Strassen und Wegen
keine weiteren Abstände ein halten. 

Höhenlagen
Das Areal liegt an einer leichten Hanglage mit einem Verlauf  des ge wach se-
nen Terrains von 421.50 m ü.M. an der  nordöst lichen Perimetergrenze (Schüt-
zenhausweg) bis 427.50 m ü.M. an der südwestlichen Perimetergrenze (Ein-
mündung Sunnen garten strasse).
Für den vier- bis fünfgeschossigen Bau ist eine Höhenlage von maximal
440.50 m ü.M. zulässig. Aufgrund des heutigen Pro jektstandes kann davon
ausgegangen werden, dass das neue Gemeindehaus ab künftigem Niveau
des Vorbereichs entlang des heutigen Schützenhauswegs einer Ge samthöhe
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von ca. 16.50 – 17.00 m entspricht. Vom tiefst gele genen Punkt des gewach-
senen Terrains gemessen, resultiert gemäss optimiertem Wettbewerbsprojekt
eine grösste Höhe von ca. 17.00 m. Der Gestaltungsplan lässt an der gleichen
Stelle eine maximale Gesamthöhe von 18.30 m zu. Es handelt sich somit
nicht um ein Hochhaus im Sinne § 282 PBG (ab 25.00 m). Zum Vergleich: In
der angrenzenden Kernzone gilt eine maxi male Gesamt höhe von 18.40 m.
Das neue Gemeindehaus liegt somit ebenfalls in dieser im Umfeld zulässigen
Gesamthöhe.
Alle im Gestaltungsplan festgelegten Höhenlagen gelten unab hängig vom
Verlauf  des gewachsenen Terrains. Die zulässigen Höhen lassen die Reali-
sierung des im Richtprojekt geplanten Baukörpers zu und enthalten darüber
hinaus einen Spielraum für die Projektierung.

Untergeschosse
Für die nicht anrechenbaren Untergeschosse gilt ein Abstand von 50 cm zu
Strassen, Wegen und Nachbargrund stücken. Davon ausgenommen ist die
Zugerstrasse, wo keine ober- und unterirdischen Bauten innerhalb der pro-
jektierten Baulinie er stellt werden dürfen.
Für das anrechenbare Untergeschoss (Sockelgeschoss) gilt die unterirdische
Erweiterung des Baufelds nur entlang der Sun nen garten strasse.

Vergleich der Gebäudehöhen mit dem westlich angrenzenden 
Gebäude (Hotzestrasse 4).
Hellgrau dargestellt ist die Überbauungsmöglichkeit.
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Dabei ist jedoch zu gewährleisten, dass die Pflanzung von Bäumen, wie im
Richtprojekt vorgesehen, möglich bleibt. Das Baum konzept ist als orientie-
render Inhalt im Plan festgehalten. Die letztendliche Anzahl und Lage der
Bäume ist mit dem Bau projekt zu bestimmen.

Nutzung
Das Areal ist heute der Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG3 zugeteilt.
Die öffentliche Nutzung als Gemeindehaus, die Büro- und max. mässig stö-
renden Gewerbeflächen sowie die Wohnungen sind mit dem Zonenzweck
vereinbar. Eine Umzo nung in eine Zone für öffentliche Bauten ist aufgrund
der Dritt nutzungen nicht möglich.

Nutzungsmass anhand von Geschossflächen
Das zulässige Nutzungsmass wird entgegen der Bau- und Zonenordnung
nicht über eine max. Ausnützungsziffer geregelt sondern über die zulässigen
Geschossflächen in den Voll- und anrechenbaren Untergeschossen. Die zu-
lässige Geschoss fläche beträgt max. 7’000 m2. Die Verwaltung beansprucht
für die Ausführung ihrer Aufgaben rund 3‘100 m2 inkl. Spielraum, was einem
Anteil von rund 45% der zulässigen Geschoss flächen entspricht.
Im Unterschied zu § 255 PBG sind die dem dauernden Aufent halt dienenden

Vergleich der Gebäudehöhen mit anderen Gebäuden, die sich in
der Umgebung befinden (Zugerstrasse 5)
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oder verwendbaren Räume unter Einschluss der dazugehörigen Erschlies-
sungsflächen und Sanitärräume samt inneren Trennwänden in sämtlichen
Ge schos sen anre chenbar und nicht nur diejenigen in Vollge schossen. Damit
sind die erzielbaren Geschossflächen inner halb des Baufelds ab schliessend
definiert.

Wohn-, Büro- und Ge werbe anteil
Das Richtprojekt sieht im obersten Geschoss 10 Wohnungen mit einer Ge-
schossfläche von rund 1‘300 m2 inkl. Spielraum vor. Dies ergibt einen effektiven
Wohnanteil von rund 18.5%. 
Das Bürogeschoss für Drittnutzer und als verwaltungsinterne Raum reserve
(2. Obergeschoss) zählt rund 1‘100 m2 inkl. Spielraum, was einem Anteil von
ca. 15% entspricht.
Der Gewerbeanteil im Sockelgeschoss (anrechenbares Unter ge schoss) liegt
mit 1’500 m2 inkl. Spielraum bei 21.5%. Die Anordnung der Gewerbeflächen
im Sockelgeschoss trägt zudem zur erwün schten Belebung des Aussenraums
bei.

Wohngeschoss des Richt pro jekts mit innenliegendem Dachgarten
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Um dem Richtprojekt einen maximal möglichen Projektierungs spielraum in
der Anordnung und im Mass der Nutzungen zu er möglichen, werden die 
Nutzungsanteile der Drittnutzungen nicht vorge schrieben.

5.  Gestaltung

Besonders gute Gesamtwirkung
Es ist nicht nur eine befriedigende, sondern eine besonders gute Gesamtwir-
kung im Sinne von § 71 PBG gefordert. Dies ent spricht den Anforderungen
an das Bauen in unmittelbarer Nähe zur Kern zone, aber auch dem Anspruch
der Gemeinde, Bauten und Anlagen mit Nutzungen von öffentlichem Interesse
überdurchschnittlich gut zu gestalten.
Zur Vereinfachung des Vollzugs gilt als Beurteilungs standard das Richtprojekt.
Allfällige Verbess erungen sind zu unter stüt zen, Verschlechterun gen hingegen
abzulehnen.

Visualisierung des Richtprojekts mit Blick von 
Einmündung Sunnengartenstrasse
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Umgebungsgestaltung
Die Freiräume um das Gemeindehaus verstehen sich als süd licher Abschluss
der Fussgängerzone im Dorfkern. Der Anbin dung an das bestehende Fuss-
wegnetz ist deshalb grosse Wich tig keit beizumessen. Das Richtprojekt sieht
einen grosszü gigen, flächigen Bodenbelag rund um das Gemeindehaus vor,
der mit Grüninseln aufge lockert wird und sich im Norden des Peri meters zu
einer park ähn lichen Struktur verdichtet.
Die Umgebung, insbesondere der nördlich gelegene Park (Frei raum bereich),
soll zum Verweilen einladen und daher gute Auf ent halts qualitäten aufweisen.

Behindertengerechtes Bauen
Gemäss der Zürcher Kantonsverfassung und dem Behinderten gleich-
stellungsgesetz sind öffentlich zugängliche Gebäude be hindertengerecht zu
gestalten. Der Zugang wie auch das Innere des Gebäudes sind im Sinne von
§ 239 PBG und nach den An forderungen der SIA 500 «Hindernisfreie Bauten»
zu planen und auszuführen.

6.  Auswirkungen

Keine negativen Ausprägungen zu erwarten
Mit dem öffentlichen Gestaltungsplan werden die Vorausset zungen für den
Bau eines attraktiven Gemeindehauses mit Dritt nutzungen geschaffen. Mit
den beabsichtigten Massnah men wird der Abschluss des Dorfzentrums orts-
baulich akzen tuiert und die Identität gestärkt. Das Mikroklima wird mit den
Baum pflanzungen und der Pflicht, Flachdächer zu begrünen, nicht ge-
schwächt. Dem Gebot der nachhaltigen Bauweise und Energielösung wird
mit dem Minergie-P®-Standard Rechnung getragen.
Langfristig werden trotz der gesteigerten Nutzungsmöglich keiten keine Ver-
schlechterungen der Luftquali tät oder der Lärm situation durch das Bauvorha-
ben erwartet. Die bestehen den oberirdischen Parkplätze werden durch die
unterirdischen Parkplätze in der Tiefgarage substituiert und auf  kürzestem
Weg von und zur Zugerstrasse gelenkt. Das Parkplatzangebot ist der Lage
am Rande des Zentrums unter Berücksichtigung des näheren Umfeldes an-
gemessen und unterstützt das Kon zept der Gemeinde Richterswil «Mit Rädern
ins Dorf, zu Fuss ans Ziel».
Die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte ist im Baubewilli gungs verfahren
nachzuweisen.
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Summarisch kann festgestellt werden, dass mit dem geplanten Bauvorhaben
und dessen Umgebung weder das Orts- noch das Landschaftsbild negativ
beeinflusst werden. Auch werden keine umweltrelevanten Aspekte nachteilig
verändert.

7.  Mitwirkungsverfahren

Öffentliche Auflage
Der öffentliche Gestaltungsplan wurde gemäss § 7 PBG vom 11.6.2010 bis
9.8.2010 öffentlich aufgelegt. Während dieser Frist konnte sich jedermann
zur Planvorlage äussern und Ein wen dungen dagegen vorbringen. Innert dieser
Frist gingen elf  Ein wendungen von vier Antragstellern ein.

Nicht berücksichtigte Einwendungen
Die Planungs- und Baukommission sowie der Gemeinderat ha ben sämtliche
innert der Auflagefrist eingegangenen Einwen dungen und Anträge geprüft.
Die vorgebrachten Einwendungen konnten aus grundsätzlichen Überlegungen
mehrheitlich nicht berücksichtigt werden. Jedoch konnte die maximal zulässige
Kote des neuen Gemeindehauses aufgrund des optimierten Wettbewerb-
projektes von 441.00 m ü. M. auf  440.50 m ü. M. reduziert werden. Die Be-
gründungen die zur Ablehnung führ ten, sind im Bericht zu den nicht berück-
sichtigten Einwendun gen gemäss § 7 PBG aufgeführt. Dieser Bericht ist 
zusammen mit dem Gestaltungsplan von der Gemein deversammlung festzu-
setzen.

Anhörung
Gleichzeitig mit der öffentlichen Auflage wurde der öffentliche Gestal tungs-
plan der Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ) und den Nachbarge-
meinden zur Anhörung unterbreitet. Diese haben keine Einwendungen zum
Gestaltungsplan vorgebracht.

Vorprüfung 
Der öffentliche Gestaltungsplan wurde durch das Amt für Raum ordnung und
Vermessung (ARV) vorgeprüft. Die im Vorprüfungsbericht vom 26. August er-
wähnten kleinen Ergän zungen wurden im bereinigten Gestaltungsplan be-
rücksichtigt.
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Genehmigung
Nach der Festsetzung durch die Gemeindeversammlung ist der öffentliche Ge-
staltungsplan Neues Gemeindehaus durch die Baudirektion zu genehmigen.

8.  Fazit

Gestaltungsplan ist zweckmässig
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der vorliegende öffent liche Gestaltungs-
plan Neues Gemeindehaus ange messen und zweckmässig ist, die gesetzli-
chen Anforderungen erfüllt und den öffentlichen wie privaten Anliegen ent-
spricht.
Diese Einschätzung wird vom Amt für Raumordnung und Ver messung (ARV)
in seinem Vorprüfungsbericht vom 26. August 2010 geteilt. Eine Genehmigung
des Gestaltungsplanes wurde vom ARV in Aussicht gestellt.

Schlussbemerkung

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass der vorliegende öffentliche Gestaltungs-
plan Neues Gemeindehaus Richterswil ange messen und zweckmässig ist,
die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und den öffentlichen wie privaten An-
liegen gleicher massen entspricht.

Empfehlung
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem Gestaltungsplan
Neues Gemeindehaus Richterswil zuzustimmen.

Richterswil, 26. Oktober 2010 IM NAMEN DES GEMEINDERATES
Der Präsident: Der Schreiber:
Hans Jörg Huber Roger Nauer
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